
Seite 1 

Beginn: 19:30 Uhr Sitzung-Nr: 13/gr/005/2005 
Ende: 20:35 Uhr WP.: 2004/2009  
    
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am 16.02.2005 
im Dorfgemeinschaftshaus, Friedhofstraße 27, 76857 Waldrohrbach 

stattgefundene 4. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Waldrohrbach 
 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 07.02.2005 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 
Alle Ratsmitglieder wurden am 04.02.2005 schriftlich eingeladen. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 9 
Zahl der Beigeordneten: 1, stimmberechtigte Beigeordnete: 1 
 
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 
 
 Ortsbürgermeister 
Kempf, Werner  
 1. Ortsbeigeordneter und Ratsmitglied 
Halde, Michael  
 Ratsmitglieder 
Gruber, Beate  
Halde, Albert  
Hassel, Heinrich  
Jung, Edmund  
Meyer, Cäcilia  
Wegmann, Irmgard  
 Schriftführer 
Bretz, Thomas  
 
 
Abwesend: 
 
 Ratsmitglieder 
Kunz, Helma entschuldigt 
 
 
 
 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 
 1 Einwohnerfragestunde 
 2 Aufhebung des Beschlusses vom 18.12.2002 über den Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte 

Betriebe gewerblicher Art 
Vorlage: 13/011/I/076/2004 

 3 Beschlussfassung der Jahresrechnung 2003 sowie Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO 
 4 Informationen 
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Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
wurden keine erhoben. 
 
 
 1 Einwohnerfragestunde 
 
Aus den Reihen der Zuhörer wurden keine Fragen gestellt. 
 
 2 Aufhebung des Beschlusses vom 18.12.2002 über den Erlass einer Satzung für 

steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art 
Vorlage: 13/011/I/076/2004 

 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Gemeinderatssitzung vom 18. Dezember 2002 die Satzung für 
steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art beschlossen. Dies wurde erforderlich durch die Änderung 
des § 58 Abs. 1 AO durch das Investitionszulagengesetz 1999, da ansonsten ein Verlust der 
Gemeinnützlichkeit von kommunalen Kultureinrichtungen (z. B. Mehrzweckgebäude, Jugendtreffs, 
Leichenhalle) drohte und dadurch keine Spendenquittungen mehr ausgestellt werden dürften. 
 
Die Satzung wurde bisher nicht ausgefertigt und veröffentlicht, da eine Frist für den Erlass einer Satzung 
jeweils verlängert wurde und es durch eine Initiative des Gemeinde- und Städtebundes abzusehen war, 
dass die Änderung des § 58 Abs. 1 AO rückwirkend wieder beseitigt werden sollte. 
 
Diese Beseitigung wurde durch ein Änderungsgesetz vom 09. Juli 2004 beschlossen.  
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Beschluss zur Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte Betriebe 
gewerblicher Art vom 14. Dezember 2002 aufzuheben.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Beschluss zum Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte 
Betriebe gewerblicher Art vom 18. Dezember 2002 aufzuheben. 
 
 3 Beschlussfassung der Jahresrechnung 2003 sowie Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO
 
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Edmund Jung, informierte den Gemeinderat 
über das Ergebnis der Prüfung des Dorfgemeinschaftshauses sowie über die Jahresrechnung 2003 in der 
Ortsgemeinde Waldrohrbach. Da keine Beanstandungen festgestellt werden konnten, stellte er den 
Antrag, gemäß § 114 Gemeindeordnung dem Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten sowie dem 
Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels die Entlastung zu 
erteilen. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Jahresrechnung 2003 und erteilte dem Ortsbürgermeister und 
den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Annweiler 
am Trifels die Entlastung der Jahresrechnung 2003 gem. § 114 GemO. 
Ortsbürgermeister Kempf war gem. § 22 GemO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen 
und nahm im Zuhörerraum Platz. 
 
 4 Informationen 
 
Folgende Themen wurden angesprochen: 
 
4.1 Resolution zur Finanznot der rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden 

Ortsbürgermeister Kempf verlas die Resolution, welcher der Gemeinderat einvernehmlich 
zustimmte 

4.2 Begehung des Dorfgemeinschaftshauses und des Kindergartens durch den kommunalen 
Sicherheitsbeauftragten – Art und Umfang der Sicherheitsmängel. 
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4.3 Vollzug des Arbeitssicherheitsgesetzes – Einladung zur Einweisung zur Kontrolle der 
Verkehrssicherheit auf städtischen und gemeindlichen kinderspiel- und Bolzplätzen. 

4.4 Übernahme der Domain www.waldrohrbach.de durch die Ortsgemeinde 
4.5 Malerarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus 
4.6 Gebührenrechnung lt. Gebührenordnung für die Theatergruppe 
 

Ende öffentliche Teil 20:15 Uhr. 
 
 
 
 
 

Worüber Niederschrift 
 
Der Vorsitzende:                       Der Schriftführer:  
 
 
 


